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Neue Tarife für Firmenkunden  

Mitarbeitende aus dem Ausland mit 
Krankentagegeld rundum absichern 
 Krankentagegeld ergänzt bestehende „InboundMed“-Tarife 
 Keine Gesundheitsprüfung und Wartezeiten 
 Auch hohe Einkommen absicherbar 
 
Die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) erweitert ihr Firmenangebot um 
Krankentagegeld-Tarife für Impatriates, also Mitarbeitende aus dem Ausland, die 
temporär in Deutschland arbeiten. Mit dem Tarif „Krankentagegeld Inbound“ und 
dem Anschlusstarif „Krankentagegeld Inbound Langfristig“ können Unternehmen 
diese für den Fall absichern, dass sie länger erkranken und arbeitsunfähig sind. Die 
Mitarbeitenden erhalten dann ein Krankentagegeld. Die beiden neuen Tarife 
ergänzen das schon bestehende Angebot von Krankenversicherungen für 
Impatriates, „InboundMed Best“. 

„Krankentagegeld Inbound“ lässt sich für die ersten fünf Jahre abschließen und ist 
preislich besonders attraktiv, da keine Alterungsrückstellungen gebildet werden. 
Bleiben Mitarbeitende länger in Deutschland, knüpft der Langfrist-Tarif nahtlos an – 
mit den gleichen Leistungen inklusive Alterungsrückstellungen. Beide Tarifvarianten 
verzichten dabei auf eine Gesundheitsprüfung und Wartezeiten.  

Jan Esser, Produktvorstand der APKV, sagt: „Immer mehr Firmen sind international 
aufgestellt und beschäftigen Mitarbeitende aus dem Ausland, die zeitweise in 
Deutschland arbeiten. Durch den sich verschärfenden Fachkräftemangel wird die 
Zahl ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer perspektivisch noch weiter 
steigen. Zu ihrer Rundumabsicherung gehört ein Krankentagegeld einfach dazu. Mit 
unseren neuen Tarifen können Arbeitgeber ihren Impariates nun zusätzliche 
Sicherheit durch einen lückenlosen Gesundheitsschutz bieten.“ 

Ab zehn versicherten Personen können Arbeitgeber das Krankentagegeld für ihre 
ausländischen Angestellten abschließen. In beiden Tarifen legen sie die so 
genannten Karenzzeiten fest: Sie entscheiden, ob die Mitarbeitenden das 
Krankentagegeld ab der siebten, 14. oder 27. Woche der Krankschreibung erhalten. 
Abgesichert werden können dabei jeweils bis zu 70 Prozent des Bruttoeinkommens 
oder das Nettoeinkommen.  
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Der maximale versicherbare Tagessatz beträgt 600 Euro. „Arbeitgeber haben damit 
die Möglichkeit, auch die Einkommen von hochqualifizierten Fach- oder 
Führungskräften abzudecken“, ergänzt Jan Esser. 
 
Die „Inbound“ Krankentagegeld-Tarife können in Kombination mit einem 
„InboundMed Best“ Krankenversicherungstarif abgeschlossen werden. Weitere 
Voraussetzung ist ein deutscher Arbeitsvertrag.  
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Weitere Presseinformationen der Allianz in Deutschland finden Sie auf unserem 
Internetportal https://www.allianz.de/presse/mitteilungen 
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten. 
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen 
Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 
machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die 
tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und 
Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aus 
Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz 
Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und 
aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem aus dem Ausmaß oder der 
Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen), der Entwicklung von Schadenskosten, 
Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im 
Kapitalanlagebereich, aus dem Ausfall von Kreditnehmern und sonstigen Schuldnern resultieren. Auch die 
Entwicklungen der Finanzmärkte (zum Beispiel Marktschwankungen oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse 
sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, 
können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das 
Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu 
aktualisieren. 
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Die Allianz ist dem Schutz Ihrer persönlichen Daten verpflichtet. Mehr dazu hier. 
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